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EIJÎ Z E IIG ST I 8 TERLOKE1ER FREIHEIT
In Holstein (Basel-Land) wurde letztes Jahr ein römisches Badegebäude

freigelegt. In einem der Badezimmer war ein schöner Mosaikboden
sozusagen bis zum letzten Steinchen erhalten. (Siehe obenstehendes Bild:
entnommen der Zeitschrift « Ur-Schweiz ».)

Wenn Sie diese Abbildungen aufmerksam
betrachten, so fallen Ihnen zweifellos die
Unregelmäßigkeiten des Mosaiks auf. Sie

sind nicht durch Schädigungen zu erklären,
die es im Laufe der Jahrhunderte erlitten
hat, wie etwa der Riß, der unterhalb der
Mittelrosette von links nach rechts durch
den ganzen Boden geht. Sie war von
Anfang an da, bestätigte uns der Leiter des

Instituts für Ur- und Frühgeschichte der
Schweiz, Prof. R. Laur. Der Römer war
wohl ein Formalist, aber als Handwerker

arbeitete er. nach der streng linear gezeichneten

Vorlage frei und unbekümmert.
Ein Handwerker, der sich das heute

erlauben wollte, oder ein Dekorationsmaler,
der ein Ornament derart frei an einer Wand
anbrächte, würde mit Schimpf und Schande
davongejagt.

Bis zum künstlerischen Verfall im
19. Jahrhundert war das anders, weder beim
Mosaik, noch bei Sgraffitoarbeiten, noch
bei Stickereien galt der Ehrgeiz seelenloser
Regelmäßigkeit. A.G.

Die innere Rosette des

oben abgebildeten
Mosaikbodens
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